
Umsetzung des Verpackungsgesetzes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haupt- und Finanzausschuss 
 

am 26. September 2019 



Das neue Verpackungsgesetz 

 Ist am 1.01.2019 in Kraft getreten 
 

 
 Gilt nur für Verpackungen 

 
• Verpackungen – duale Systeme 
• Nichtverpackungen – örE 
 

 
 Schaffung einer zentralen Stelle 
 
 
 Erhöhung der Verwertungsquoten 
 

 
 Pfand- und Rücknahmepflichten 

 

 



Sortierung 

Private Verbraucher Erfassung 
Erstinverkehrbringer: (Online-)Händler,  
Hersteller und Importeure 

Kontrollbehörde 

Kontrolle Registrierung 

Beauftragung, 
Lizenzierung 

Kontrolle 

Mengenmeldungen 
Verwertung 

Beauftragung, Vergütung 
und Kontrolle 

Beauftragung, 
Vergütung und 
Kontrolle 

 

Beauftragung, 
Vergütung und 
Kontrolle 

Entsorgung  
(Gelbe Tonne / Gelber Sack)  

Verkaufsverpackungen 

Das neue Verpackungsgesetz 
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Städte/Gemeinden/Kreise 

Abstimmungsvereinbarung 
Systembeschreibung 
Mitbenutzung Papier 



kommunal 
organisiert 

244.128 Behälter 
  90.514 Tonnen Abfälle/Wertstoffe 

 

privat 
organisiert 8.503 Tonnen Verpackungen/Restmüll 

 

Erfassung von Abfällen 
im Kreis Warendorf 



Das neue Verpackungsgesetz 

 
 örE können zukünftig über  Rahmenvorgaben das Sammelsystem für LVP 

festlegen, frühestens ab 1.01.2019 möglich, es gibt aber Übergangsvorschriften 
im Verpackungsgesetz bis 31.12.2020 

 
• Art des Sammelsystems 
 
• Art und Größe der Sammelbehälter 

 
• Häufigkeit und Zeitraum der Behälterleerungen 

 soll möglichst effektive und umweltverträglicher Erfassung  sicherstellen 
 

 muss für Systembetreiber technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar sein 
 

 darf nicht über den Entsorgungsstandard der Restmüllsammlung hinausgehen 



Erfassung von Verpackungen 
ab 1.01.2021 bzw. 1.01.2022 

 1. Beibehaltung des jetzigen Sammelsystems 

 

 

                                        
 
 

 2. Gelbe Tonne für Verpackungen 

 

 

 

 

 

 3. Wertstofftonne für Verpackungen und stoffgleiche Nichtverpackungen  

        (nur im Konsens mit den Systembetreibern) 

 

 

 



Start Sack 1 Sack 2 Sack 3 Sack 4 Sack 5 

Erstes 
Nachdrücken Sack 7 

Zweites 
Nachdrücken Sack 8 

Sack 6 

Drittes 
Nachdrücken Ende Schließen 

Gelbe Säcke – Gelbe Tonne 



Weitere Schritte 

 Städte und Gemeinden im Kreis Warendorf legen in 2019 Sammelsystem fest 
  
 Vorbereitung Entwurf Abstimmungsvereinbarung durch AWG Kommunal, 

rechtliche Prüfung 
 
 Verhandlungen mit dem gemeinsamen Vertreter der Systembetreiber 

(BellandVision) 
 

 Abstimmung mit den Städten und Gemeinden 
 

 Ziel: Abschluss einer neuen Abstimmungsvereinbarung Ende 2019 
  
 Ausschreibung LVP-Erfassung voraussichtlich Februar/März 2020 
 oder Frühjahr 2021 

 
 Ab 1.01.2021 oder 1.01.2022 
 Eventuell Umstellung des Erfassungssystems für Verpackungen 
 
 
   
 



Vielen Dank 

für Ihre 
Aufmerksamkeit! 


